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KURZ KOMMENTIERT

Rabattgesetz

Schwierige Deregulierung

Die Entbürokratisierung der Wirtschaft sollte zu einer 
Zugnummer der Bonner „Wende“ werden. Doch schon 
die ersten zaghaften Versuche, überflüssige Verord
nungen und Gesetze abzuschaffen, drohen an der 
Halbherzigkeit der Bürokratie und am kleinmütigen 
Festhalten aller Betroffenen am Althergebrachten zu 
scheitern. So kam es postwendend zu Protesten des 
Einzelhandels und skeptischen Äußerungen von seiten 
der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher, als kürzlich 
aus dem Wirtschaftsministerium die Absicht verlautete, 
u. a. das Rabattgesetz von 1933 ersatzlos zu streichen.

Diese Reaktionen erscheinen zunächst verständlich, 
war doch das Rabattgesetz 1933 mit der doppelten Ziel
setzung beschlossen worden, einmal die mittelständi
schen Einzelhändler vor der Konkurrenz der Warenhäu
ser und den Rückvergütungspraktiken der Konsumver
eine zu schützen sowie im Verbraucherinteresse für 
mehr Preisklarheit zu sorgen.

Doch was vor fünfzig Jahren vielleicht nützlich und 
notwendig war, muß es nicht unbedingt heute noch sein! 
Denn bei Lichte besehen spricht wenig dafür, daß nach 
dem Wegfall des Rabattgesetzes ein wilder Rabattwett
bewerb den Preiswettbewerb verdrängen würde. So ist 
z. B. der § 6 des Gesetzes, der Warenhäusern Barzah
lungsrabatte verbot, schon mit Wirkung von 1963 für 
verfassungswidrig erklärt worden und entfallen. Und 
das Rabattmarkenunwesen hat der Einzelhandel längst 
freiwillig abgeschafft. Mittelstandspolitisch ist das Ra
battgesetz ganz sicher bedeutungslos, soweit es die 
Wettbewerber schützen soll (statt den Wettbewerb) oh
nehin bedenklich, und zum Schutze des (mündigen) 
Verbrauchers ist es überflüssig. Wer um Rabatte nicht 
feilschen kann oder mag wird nicht diskriminiert, wenn 
ein anderer einen saftigen Preisnachlaß durchdrückt.

dl

Zinsen

Unbegründete Besorgnis

Die Renaissance der D-Mark, die an den internationa
len Währungsmärkten nicht nur gegenüber dem US- 
Dollar, sondern auch gegenüber anderen Währungen 
kräftig an Boden gewonnen hat, bringt eine Frage „vom
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Tisch“ , die lange Zeit im Zentrum des öffentlichen Inter
esses gestanden hatte; die vermeintliche Abhängigkeit 
der Bundesbankpolitik von den Zinsen im Ausland, ins
besondere in den USA. Bis vor kurzem noch wurde von 
vielen unterstellt, daß die Bundesbank den Geldmarkt
zins, den sie direkt steuern kann, an den Dollarzins an
lehnen müßte. Diese Anschauung weckte die Befürch
tung, daß möglichenweise ein steigendes Haushaltsde
fizit der USA nicht nur die US-Zinsen, sondern -  in deren 
Schlepptau -  auch gleich die D-Mark-Zinsen anheben 
müßte. Diese Furcht verblaßt nun angesichts der Tatsa
che, daß der Dollar fällt, obwohl die US-Zinsen nicht nur 
auf ihrem hohen Niveau verharren, sondern sogar eine 
gewisse Tendenz nach oben erkennen lassen.

Tatsächlich war die Besorgnis unbegründet. Eine in
ternationale Zinsabhängigkeit besteht nur dann, wenn 
feste Wechselkurse dafür garantieren, daß Anlagen in 
fremder Währung stets ohne Kursrisiko in heimische 
Währung umgetauscht werden können. Das ist aber 
heute nicht der Fall. Bereits das begrenzte Kursrisiko im 
Europäischen Währungssystem erlaubt beträchtliche 
Zinsunterschiede zwischen Anlagen, die in verschiede
nen Währungen gehalten werden. Wenn aber die Kur
se, wie es bei dem US-Dollar die Regel ist, völlig frei 
floaten, verschwindet der Zinszusammenhang. So 
konnten die D-Mark-Zinsen in den letzten Jahren stän
dig niedriger liegen als die Dollarzinsen. Daß die D-Mark 
dennoch ihre Rolle als internationale Anlage- und Re
servewährung verteidigen konnte, zeigt, daß die inter
national orientierten Anleger soviel Vertrauen in die 
D-Mark hatten, daß sie bereit waren, einen Zinsverlust 
hinzunehmen. gm

EG-Finanzen

Ansinnen aus Brüssel

Kaum zeichnet sich eine generelle Zustimmung der 
EG-Mitgliedstaaten zur Aufstockung der Gemein
schaftsfinanzen ab, da fordert die EG-Kommission statt 
des kleinen Fingers schon die ganze Hand: um den 
Fortgang der europäischen Integration zu sichern, hält 
sie nunmehr statt einer 40%igen eine 100%ige Steige
rung des Mehrwertsteueranteils für nötig.

Die Bundesregierung wäre gut beraten, dieses Ansin
nen zurückzuweisen und sich hierin auch durch den zu 
erwartenden Vorwurf der Europafeindlichkeit nicht beir
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ren zu lassen. Die eigentliclie Ursache der Stagnation 
des europäischen Einigungsprozesses liegt weder in ei
ner „deutsch-britischen Krämermentalität“ noch darin, 
daß der Europäische Rat von allen guten Geistern, na
mentlich dem von Messina, verlassen ist. Sie liegt viel
mehr in dem Vertrauensverlust, den die EG in den Be
reichen, für die sie die Verantwortung trägt, erlitten hat. 
Solange sie nicht generell unter Beweis gestellt hat, daß 
sie eine effiziente Politik betreiben kann, werden die Wi
derstände gegen ihren Ausbau und weitere Kompe
tenzübertragungen unüberwindbar bleiben.

Es wird in der EG sicherlich nicht ohne zusätzliche 
Mittel und auch nicht ohne Visionen vorangehen kön
nen; wenn sie überhaupt eine Zukunftsperspektive ha
ben soll, ist es jedoch unerläßlich, daß zunächst das 
Vertrauen in die fachliche und politische Kompetenz ih
rer Institutionen durch die Beseitigung der derzeitigen 
wirtschaftlichen und institutioneilen Ineffizienzen wie
derhergestellt wird. Die Bundesregierung würde inso
fern durchaus im Sinne Europas handeln, wenn sie den 
Druck auf eine effizientere Verwendung der Gemein
schaftsfinanzen nicht durch eine allzu großzügige Be
reitstellung zusätzlicher Mittel beseitigte. nt

GATT

Bewährungsprobe bestanden?

Der Streit über Quoten und Schutzzölle auf Spezial
stahleinfuhren der USA aus der EG konnte nach den 
Regeln des GATT beigelegt werden. Zur Kompensation 
der amerikanischen Maßnahmen erschwert die Ge
meinschaft seit dem 1. März die Einfuhr verschiedener 
Produkte aus den USA durch erhöhte Zölle und men
genmäßige Beschränkungen. Der von den USA gegen 
diese zunächst als zu hoch empfundene Entschädigung 
angerufene GATT-Rat brauchte gar nicht erst in Aktion 
zu treten. Er hätte ohnehin kaum etwas bewirken kön
nen, da seine Entscheidungen einstimmig, also auch 
mit den Stimmen der EG-Vertreter getroffen werden 
müssen.

Somit herrscht allerseits Erleichterung. Das GATT 
hat angeblich eine Bewährungsprobe bestanden, und 
die Streitenden selbst glauben ein Modell gefunden zu 
haben, das sich auch zur Lösung anderer bilateraler 
Handelsprobleme eignet. An Stoff mangelt es nicht. Im 
amerikanischen Kongreß häufen sich die Gesetzesin
itiativen zum Schutz der heimischen Wirtschaft gegen 
ausländische Konkurrenz. Neuerdings ist sogar von ei
ner globalen Einfuhrsteuer in Höhe von 15 % die Rede.

Auf seiten der EG sind vor allem die geplante Einfüh
rung einer Fettsteuer und die vorgesehene Deliberali- 
sierung der Einfuhren von Getreidesubstituten aus den 
USA der Stein des Anstoßes.

Die aufgetretenen Probleme ließen sich im Prinzip 
durch Kompensationsregelungen nach dem „Stahl-Mo
dell“ lösen. Das Stahl-Beispiel zeigt aber auch, daß die 
Regeln des GATT ebensogut zur Aushöhlung wie zur 
Stärkung des offenen Handelssystems benutzt werden 
können. Entscheidend ist der politische Wille, an einer 
solchen Ordnung im Grundsatz festzuhalten und sie im 
Detail weiterzuentwickeln. ko

Ölversorgung

Ernsthafte Gefährdung?

Das erneute Aufflammen der Kämpfe am Persischen 
Golf hat die Besorgnis über eine weitere Eskalation des 
Krieges zwischen Irak und Iran und mögliche negative 
Folgen für die Ölversorgung verstärkt. Immerhin wären 
von der durch Iran angedrohten Schließung der Straße 
von Hormuz Lieferungen von täglich 8 Mill. Barrel Öl 
oder nahezu ein Fünftel des täglichen Ölverbrauchs der 
nicht-sozialistischen Länder betroffen, eine Fehlmenge, 
die nur gut zur Hälfte durch ein Ausweichen auf andere 
Transportwege und durch zusätzliche Förderung 
anderer Ölregionen ausgeglichen werden könnte. 
Trotzdem entstünde aus der Sperrung des Schiffahrts
wegs zunächst noch kein Mengenproblem für die Ölver
braucher; sie könnten die ungedeckte Bedarfspitze für 
mehrere Monate aus Öllägern decken. Insoweit gäbe es 
gegenwärtig kaum mehr Grund zu akuter Beunruhigung 
als vorher auch schon.

Die Weltölversorgung war allerdings auch zur Zeit der 
beiden bisherigen sogenannten Ölkrisen nicht ernsthaft 
gefährdet gewesen. Dennoch war der Ölpreis vor allem 
aufgrund von spekulativen Lagerdispositionen und Vor
sorgekäufen sprunghaft angestiegen. Es gibt wenig 
Grund zu der Annahme, daß die nächste Krise grund
sätzlich anders ablaufen würde. Um die Preisausschlä- 
ge aber jedenfalls bei vorübergehenden Lieferausfällen 
möglichst gering zu halten, sollten die für den Krisenfall 
angelegten Ölläger schon frühzeitig als Manövriermas
se in die Überlegungen eingebracht werden. Das Bei
spiel der USA, wo seit längerem eine Diskussion dar
über geführt wird, wann eine Unterbrechung der Ener
gieversorgung „ernsthaft“ ist und damit einen Einsatz 
der strategischen Ölreserve erfordert, macht deutlich, 
daß das internationale Ölkrisenmanagement hier noch 
eine Bewährungsprobe vor sich hat. ma
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